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mögens, der Rohstoffe, Materialien und Rationalisierungsmit
tel zugrunde zu legen. Zur Weiterentwicklung der wissen
schaftlichen Begründung der Pläne und Bilanzen sind durch 
die Staatliche Plankommission fortschrittliche Normen und 
Kennziffern der ökonomischen Materialverwendung, des 
Energieverbrauchs, der Vorrats- und Reservewirtschaft, des 
Arbeitsaufwandes und des Grundmitteleinsatzes anzuwenden 
und durchzusetzen.

(4) Die Staatliche Plankommission hat im Prozeß der Pla
nung und volkswirtschaftlichen Bilanzierung Hauptrichtungen 
und Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit der UdSSR und 
den anderen Mitgliedsländern des RGW zur Entwicklung der 
sozialistischen ökonomischen Integration sowie der wirt
schaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 
mit den anderen sozialistischen Ländern auszuarbeiten. Sie 
gewährleistet, daß die Plänentwürfe für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDR mit der UdSSR und den anderen 
Mitgliedsländern des RGW koordiniert und abgestimmt sind. 
Mit den Planentwürfen hat die Staatliche Plankommission 
dem Ministerrat Vorschläge für die Durchführung volkswirt
schaftlicher Komplexaufgaben zur sozialistischen ökonomi
schen Integration und für erforderliche Maßnahmen zur Siche
rung der Verpflichtungen der DDR aus Regierungsabkommen 
vorzulegen. Die Staatliche Plankommission ist verantwortlich 
für den Gesamtprozeß der Koordinierung der Pläne der DDR 
mit den Mitgliedsländern des RGW. Sie hat zur Koordinierung 
der Pläne zweiseitige Konsultationen mit den Planungsorga
nen der Mitgliedsländer des RGW sowie mehrseitige Beratun
gen im Komitee des RGW für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Planungstätigkeit unter Einbeziehung der zen
tralen Staatsorgane durchzuführen. Die Staatliche Plankom
mission bereitet im Aufträge des Ministerrates in Zusammen
arbeit mit den anderen zuständigen zentralen Staatsorganen 
Regierungsabkommen zu Grundfragen der Entwicklung der 
sozialistischen ökonomischen Integration mit den Mitglieds
ländern des RGW sowie zur wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit mit den anderen sozia
listischen Ländern vor und kontrolliert ihre Durchführung.

(5) Zur effektiven Gestaltung des volkswirtschaftlichen Re
produktionsprozesses sichert die Staatliche Plankommission 
durch ihre Planungstätigkeit und über die Bezirksplankom
missionen die rationelle Standortverteilung der Produktiv
kräfte. Die Staatliche Plankommission leitet die Bezirksplan
kommissionen bei der Standortverteilung der Produktiv
kräfte, der territorialen Bilanzierung, der Koordinierung der 
zweiglichen und territorialen Entwicklung sowie bei der Pla
nung der örtlichen Verantwortungsbereiche für die Entwick
lung der Arbeits- und Lebensbedingungen und der Produk
tion in den Territorien an. Sie übergibt ihnen hierzu die not
wendigen Direktiven und Informationen über die Aufgaben 
zur Entwicklung der Volkswirtschaft.

(6) Zur weiteren Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft der 
DDR und Stärkung der sozialistischen Staatengemeinschaft hat 
die Staatliche Plankommission die Aufgaben zur allseitigen 
ökonomischen Sicherstellung der Landesverteidigung und der 
inneren Sicherheit und Ordnung der DDR als festen Bestand
teil in den Prozeß der Planung und volkswirtschaftlichen Bi
lanzierung einzubeziehen. 7

(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei- und 
Staatsführung bereitet die Staatliche Plankommission — aus
gehend von der Analyse und Kontrolle des volkswirtschaft
lichen Reproduktionsprozesses — im Prozeß der Ausarbeitung 
und Durchführung der Pläne zur Durchsetzung der planmäßi
gen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft und der 
stabilen und kontinuierlichen Planerfüllung Entscheidungen 
für den Ministerrat vor bzw. trifft in seinem Auftrag Ent
scheidungen einschließlich erforderlicher zentraler Bilanzent
scheidungen. Hierzu ist der Vorsitzende der Staatlichen Plan
kommission berechtigt und verpflichtet, den Ministern und 
Leitern anderer zentraler Staatsorgane im Rahmen ihres Ver
antwortungsbereiches Aufträge zu erteilen.

§3
(1) Die Staatliche Plankommission leitet im Aufträge des 

Ministerrates den Prozeß der Ausarbeitung und Bilanzierung 
der Pläne und sichert die Einheit von langfristiger Planung, 
Fünfjahr- und Jahresplanung der Volkswirtschaft, von 
zweiglicher und territorialer Entwicklung sowie von Analyse 
und Kontrolle der Plandurchführung zur Gewährleistung der 
planmäßigen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft. 
Sie unterbreitet dem Ministerrat Stellungnahmen zu volks
wirtschaftlichen Grundproblemen, die von den Ministern und 
Leitern anderer zentraler Staatsorgane dem Ministerrat zur 
Entscheidung vorgelegt werden.

(2) Die Staatliche Plankommission nimmt zur Sicherung 
des Kenntnisvorlaufes für die langfristige Planung auf die 
Bestimmung der Zielstellungen für prognostische Unter
suchungen zu wissenschaftlich-technischen und sozialökono
mischen Problemen aktiv Einfluß und unterstützt die pro
gnostische Tätigkeit der zentralen Staatsorgane und wissen
schaftlichen Einrichtungen durch volkswirtschaftliche Orien
tierungen. Sie führt prognostische Untersuchungen zu Grund
fragen der Entwicklung des volkswirtschaftlichen Reproduk
tionsprozesses durch. Die Staatliche Plankommission erarbeitet 
in Auswertung prognostischer Einschätzungen und volkswirt
schaftlicher Analysen den Entwurf des langfristigen Planes 
der volkswirtschaftlichen Entwicklung, der die grundlegenden 
Aufgaben zur Erhöhung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus der Bevölkerung und die entscheidenden Auf
gaben zur Intensivierung des volkswirtschaftlichen Reproduk
tionsprozesses, zur Entwicklung der Produktionsstruktur und 
zur zielgerichteten Verwirklichung der sozialistischen öko
nomischen Integration beinhaltet, und legt ihn dem Minister
rat zur Beschlußfassung vor. Die Staatliche Plankommission 
gibt den zentralen Staatsorganen und den Räten der Bezirke 
volkswirtschaftliche Orientierungen zur langfristigen Planung 
und koordiniert deren Zusammenwirken in den grundlegen
den Fragen der langfristigen Planung.

(3) Die Staatliche Plankommission ist dem Ministerrat 
gegenüber für die Ausarbeitung der volkswirtschaftlich koor
dinierten und bilanzierten Entwürfe des Fünfjahrplanes und 
der Jahresvolkswirtschaftspläne verantwortlich. Sie hat die 
enge Verbindung der Fünf jahrplanung mit der Jahresplanung 
zu gewährleisten und zu sichern, daß die Aufgaben und Ent
wicklungsziele des Fünfjahrplanes mit den Jahresvolkswirt
schaftsplänen unter Berücksichtigung der neuen Ergebnisse 
aus der analytischen Tätigkeit, der langfristigen Planung und 
der Plandurchführung präzisiert und verwirklicht werden. 
Die Staatliche Plankommission hat mit der volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnung die Grundproportionen und Verflech
tungen der Volkswirtschaft zu planen und im Prozeß der 
langfristigen Planung und der Fünfjahr- und Jahresplanung 
die Übereinstimmung zwischen den materiellen und finan
ziellen Beziehungen im volkswirtschaftlichen Reproduktions
prozeß zu gewährleisten. Sie plant den Einsatz und die Ent
wicklung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens. Auf dieser 
Grundlage hat sie die staatlichen Aufgaben für die eigenver
antwortliche Ausarbeitung der Planentwürfe durch die zen
tralen Staatsorgane und Räte der Bezirke sowie die staatlichen 
Planauflagen zu erarbeiten und dem Ministerrat vorzulegen.

§4
Die Staatliche Plankommission ist für die ständige Kon

trolle und Analyse der Entwicklung der Volkswirtschaft, ins
besondere hinsichtlich der in den Plänen festgelegten Pro
portionen, Aufgaben und Ziele, verantwortlich. Auf der 
Grundlage der eigenen analytischen und Kontrolltätigkeit und 
der Ergebnisse der Analysen und Kontrollen der Staatsorgane 
und wirtschaftsleitenden Organe hat sie Schlußfolgerungen 
für die Durchführung der Volkswirtschaftspläne und die wei
tere Gestaltung des volkswirtschaftlichen Reproduktionspro
zesses und des Planungssystems abzuleiten. Sie ist verpflich
tet, den Ministerrat rechtzeitig über die sich aus der Analysen- 
und Kontrolltätigkeit ergebenden neuen Probleme zu infor-


